
1. Netznutzungsentgelte - Jahresleistungspreissystem

Leistungspreis Arbeitspreis Leistungspreis Arbeitspreis

Euro/kW*a Cent/kWh Euro/kW*a Cent/kWh

  Hochspannung (HS) 31,70 5,06 157,98 0,01

  Umspannung Hoch-/Mittelspannung (HS/MS) 22,50 3,71 71,25 1,76

  Mittelspannung (MS) 21,34 3,51 67,57 1,66

  Umspannung Mittel-/Niederspannung (MS/NS) 89,00 9,76 288,39 1,79

  Niederspannung (NS)  -  - -                    -                    

2. Umlagen

3. Entgelte für Messstellenbetrieb inklusive Messung

Messentgelt 
ohne 

Wandlersatz
Wandlersatz Summe

Euro je 
Messlokation 

und Jahr

 Euro je 
Wandlersatz 

und Jahr 

 Euro je 
Messlokation 

und Jahr 

  Hochspannung (HS) 689,00 1.962,00 2.651,00 

  Umspannung Hoch-/Mittelspannung (HS/MS)

  Mittelspannung (MS)
782,00 

  Umspannung Mittel-/Niederspannung (MS/NS) 435,00 

252,00 

24,00 

530,00 

411,00 

< 2.500 h/a ≥ 2.500 h/a

Die Entgelte unter Punkt 1. verstehen sich zzgl. Umlage Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz, den Aufschlag für besondere 
Netznutzung (beinhaltet die § 19-StromNEV-Umlage, die Wasserstoffumlage und den Aufschlag für besondere 
einspeiseseitige Netznutzung), Offshore-Netzumlage und Umsatzsteuer.
Weitere Informationen dazu finden Sie auf der website der Übertragungsnetzbetreiber www.netztransparenz.de.

  Messstelle in

   Netzebene
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vorläufige Entgelte ab 01.01.2026

Die im Preisblatt ausgewiesenen Netzentgelte ab dem 01.01.2026 beruhen auf der für 2026 voraussichtlich geltenden 
Erlösobergrenze der InfraLeuna GmbH und berücksichtigen die vom vorgelagerten Netzbetreiber veröffentlichten 
voraussichtlichen und unter Vorbehalt stehenden Netzentgelte für 2026. 

Die vorläufigen Netzentgelte für 2026 wurden unter Berücksichtigung eines Zuschusses zur anteiligen Finanzierung der 
Übertragungsnetzkosten ermittelt. Dieser Zuschuss in Höhe von 6,5 Milliarden Euro wurde von der Bundesregierung 
beschlossen und soll aus dem Klima- und Transformationsfonds (KTF) finanziert sowie gesetzlich im neuen 
§ 24c EnWG verankert werden. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung steht die Verabschiedung des Gesetzes für den 
Zuschuss zu den Übertragungsnetzkosten für 2026 noch aus. Daher sind die vorläufigen Netzentgelte unter dem Vorbehalt 
veröffentlicht, dass die gesetzliche Regelung im parlamentarischen Verfahren verabschiedet wird. Sollte bis zum 05.12.2025 
keine Rechtssicherheit bestehen, ist davon auszugehen, dass sich die endgültigen bundeseinheitlichen 
Übertragungsnetzentgelte für 2026 entsprechend erhöhen werden. 
InfraLeuna ist in diesem Falle verpflichtet, eine entsprechende Anpassung ihrer Netzentgelte vorzunehmen.
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4. Entgelte und Regelungen für Blindmehrarbeit

ct/kvarh

Leistungsfaktor cos phi < 0,90 (positive Blindarbeit bei Bezug)* 1,02

Leistungsfaktor cos phi < 0,90 (negative Blindarbeit bei Bezug)* 1,02

Leistungsfaktor cos phi < 0,98 (positive Blindarbeit bei Einspeisung) 1,02

Leistungsfaktor cos phi < 0,98 (negative Blindarbeit bei Einspeisung) 1,02

5. Netznutzungsentgelte - Monatsleistungspreissystem

  Hochspannung (HS)

  Umspannung Hoch-/Mittelspannung (HS/MS)

  Mittelspannung (MS)

  Umspannung Mittel-/Niederspannung (MS/NS)

  Niederspannung (NS)

Euro/kW und Monat Cent/kWh

48,07 1,79

 - -

26,33 0,01

11,88 1,76

11,26 1,66

*Dies entspricht einer gewährten Freigrenze der induktiven Blindarbeit von 50% und der kapazitiven Blindarbeit von 50% der im gleichen 
Zeitraum bezogenen Wirkarbeit.
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